Cenginte Sehnemocor 2879 Heors%, dan 1D, Birw 1970

P o g v iun 4d v n g

sur indarung des Debauungsplamnes Hx, 1 - Akoleck -
Cemsirde Schémemoor vom 25, Fobxuaw 1870

Auf Gzund der €5 6 und 40 Jdex Fiesdewslchsbolan Genelindeoxdnveg vom

4. Hirr 9955 (Bds. GV3i. Sbe. I S. 128) im dew Fassurg vom 26. April
1060 {¥ds. GVBl. S, 69) in Verdindung nmi% dsn ¢ 2 wnd 10 des Bua-
desbouvgesatres vom 23, Juni 1060 (BERi. . 8. 334} wad dew Yevovdaung
fiber 4is bavliche Futzvag der Oxundsticks in dex Feusung vom

26, Fovember 1968 {3681, I 8. 9237} hat der Rat dow Uspeinde Bpntnerome
in seiner Sitzung am 23. Februar 1970 eive inderuag des gedd den

10. Februar 1969 geltenden geinderton Bshovuungsploicrs deschlossam,

1.) Bia Purchiihrung des Bebaveagsplenes entsprochend dex vrspring-
lichen Fassung aus dam Jahve 1945 e:teist 83 ch nmtar Heaticksichti-
gung dee inzuischen vewindewiss Verililinisse aul dam Gevvndseliicia-
wmarkt als nichi mehr realisiechar. Grundsiiele i3 eluer Uxlle
von ea 1.200 gm findsn keins Haufiutexassznten meby, so duf

die Gemsinde Masunhmsa sur Yerklsinecung der Grundatiicke twailase
puf und damit sugleich erreicht; dal das worhandene Baulond duxch
dichters Bebauung bezser auwsgenutzt wied.

2y

2.) Mureh diese Plandndeung erwachsen dey Germsinde kalme wusitzliche
ErschlieBungskosten, da di2 8ffentlichen Verkaelrwallichen bewsils
fertiggestellt sind. Die ezxfordsrlichen Stishwegs sur Erechlisiung
der riickudriigen Grundstiickstelle warden vou dan Kiulaswwm satell-
piBig mit ervorben.

3.} Die Frischwassexversorgung erfolgt sus dem Leituaguneds dax
Cldenburgisch-0stfriesizchen Yasserverbandes. inr Deseltiguag
dor Abwisser wewdsn die Crundstiicks en dle bercits in Fetiled

bafiandliche Kanalisasiorn engeschlossen,
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Caneinde Schinencor

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersdchsischen Gemeindeordnung

in der Fassung vom 29. September 1967 (Nds. GVB1l. ©. 3%83) und
zuletzt gedndert am 26. April 1968 (Nds. GVBl. S. 69) in Ver-
bindung mit §§ 2 und 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960
(BGB1. T. I, S. 341) und der Verordnung iiber die bauliche Nutzung
der Grundstiicke in der Fassung vom 26. November 1968 (BGBl. T. I,
S. 1237) hat der Rat der Uemeinde Schénemoor in seiner Sitzung
am 10. Februar 1969 folgende Anderung der Satzung vom

32, Oktober 1967 beschlossen:

§ 1 i
EESTANDTEILE

Bestandteil dieser Satzung is%t dis Planzelohnmung vom 4. Jums £,

§ 2

L

IHKRAFTIRETEN
gemdB § 12 BBauG
Diese Setzung txiit an Tage meeh ihrer HekennimechungYin Hunft.

-J. Gemeimdedirektor -
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1. Anderung

(gilt auch fiir den
. Bereich der
Begl aubigte Abgehrift 3. Anderung;
= Rechtsverbindlichkeit
' siehe unten)

SATZUNG Nr., 1

betreffend den Bebauungsplan Nr. 1 "Abnbeck" in der
Gemeinde Schinemoor

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersiichsischen Gemeinde~
ordnung in der zur Zeit gliltigen Passung in Verbindung

nit § 10 des Bundesbaugesetzes wom 2%, Juni 1960

(BGBL. Teil I Seite 341) und der Verordnung iiber die bau-
liche Nutzung der Grundsticke (Bawmnutzungsverordnung)

vom 26, Juni 1962 (BGBl. Teil I Seite 429) hat dexr Rat der
Gemeinde Schinemoor in seinen Sitzungen am 29. Mirz 1966 und
30, Juni 1966 folgende Satzung beschilossen:

§ 1

BESTANDIEILE

1.1, Bestandteil dieser Satzung ist die Planzeichnung
- vom 12. Mirz 1966

1.2. Dieser Satzung ist die Begriindung belgeiligt.

§ 2

GELTUNGSBERELCH

Der Geltungsbereich des Bebavuvngsplanes umfaBt folgende
Flursti cke der Flur 8 Gemeinde Schinemoors:

7/23 420/7; 403/7

§ 3

BAULAND ,

Die gesambten Flichen innerhalb des Geltungshereiches
dieser Satzung mit Ausnahme der Verkehrsflichen sind
Bouland. ‘ ’

§ 4

ART DER NUTZUNG? BAUVELSE

Zulisslg sind nur eingeschossige Wohngebiude in offener
Bauwelse und daszugehdripge Nebengebhiude.

i

Geschiftshiuser ‘

Pie beiden mit ¢.S. bezelchneten Hiuser der Uekgmund-
sticke an der LendesstraBe 67 sind als Geschilftshiuser
vorgesehen; auBferdem ist ein Kinderspielplatz anzulegen.

§ 6 -

GRUNDFL I CHENZAHTL | .

Bs wird eine Grundflichenzahl gleich 0,4 und eine Ge-
schoBflichenzahl gleich 0,4 festgesetzt. :

§ 7

NEBFHNGEBAUDE UND GARAGEN _

Nebengebiude und Garagen diirfen die nachstehend aulge-

filhrten iliberbaubaren Flachenfaicht {iberschreliten:

7.1, Nebengebiiude max 17200 m '

7.2. Garagen max 30300 m

7.3, Die Zahl der zulissigen Garagean richtet sich nach
dem Bedarf. '
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Text-Box
1. Änderung
(gilt auch für den Bereich der
3. Änderung;
Rechtsverbindlichkeit siehe unten)


- D -

8
gBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN .
Die iiberbaubaren Gritndstilcksfliichen sind im Bebauungs-
plan durch Beulinlien bezw. Baugrenzen begrenzt worden.
Die im Bebauungesplan festgesetzten Baulinien besapen,
daB die Gebiude auf diesen Linlen errichtet werden
miissen. Die Baupgrenzen dilrfen von Gebiuden und Bautel-
len nicht ilberschritten werden.

§ 9 |
GRUHBSTGCK?FLAUHEH FUR GARAGEN UND HEBEHGEB&UDE
Frel stehende Garagen und Nebengebiude dirfen nur ine-
nerhalb der iiberbanbaren Flichen errichten werden.
Auf den mit "A" bezeichneten Grundstiicken kinnen als
Augpnaehme die Garagen vor der Baulinie, jedoch n in einem
fl%destgbstand von 5,50 m von der Strafenlinie errich-

87 Werdell. )

§ 10 :
ABSTANDE DER BAULICHEN ANLAGEN ' ,
Hinsichtlich der Mindestabstinde der baulichen Anlagen
von den Nachbargrenzen sind die landesrechilichen Vor-
sohriften bindend. Die Brrichtung von Garagen auf der
Grenze ist, sofern im Bebauungsplen nichts Gegentelli-
ges festgesotzt worden ist, zulissig, wenn diese Anla-
gen im beiderseitigen Anschluf an dile Nachbargrenze in
Form von Doppelgebiuden mit annihernd gleicher Bautiefe
grrichtet werden.

§ 11 ,

FIRSTRICHTUNG

Die im Bebauvungsplen dargestellen Fistrichiungen der
Gebiiude gelten als nachrichtlich lbernommen.

§ 12
FREILEITUNGEN
Flt-Leltungen sind simtlich zu verkabeln. Telefonleitungen
sind als Freileitungen gestattet.

§.13
INKRAFPTRETEN ' ‘ ‘
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in

Horst, den 30. Junl 1966

gez: Klusmann geus Kupfer
- =~ Blirgermeister - - Gemeanedirektor -
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Vorstehende Abschrift ist mit dem Original {ibereingtimmend und

wird hiermit beglaubigt.
Aé%;pfé;f

Horst, den 2. Juli 1966
- Gemeindedirecktor -

bitte wenden !
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Diese Satzung hat in der Zeit . : .- RN

vom 2. Juli 1966 - einschl. 9, Juli 1966



Standard
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Bebauungsplan Nr. 1 - Schénemoor
1. - 5. Anderung

Textliche Festsetzungen
Der Bebauungsplan Nr. 1 — Schénemoor ist am 29.12.1965 rechtsverbindlich geworden. Bis 1971 wurde er

insgesamt fiinfmal geandert.

Die Planzeichnung der Urfassung ist Bestandteil einer Satzung betreffend den Bebauungsplan Nr. 1 "Ahnbek"
in der Gemeinde Schénemoor. Diese Satzung vom 27.04.1965 wurde im Rahmen der 1. Anderung neu
erlassen. Mit den spéteren Satzungen wurde lediglich die Planzeichnung geandert, so dass die in der Satzung
vom 30.06.1966 enthaltenen textlichen Festsetzungen weiterhin als rechtsverbindlich anzusehen ist.

Planzeichnung
2004 wurde die Auffassung vertretenen, dass mit der letzten Anderung der Planzeichnung (damals 4.

Anderung) das gesamte Plangebiet liberplant wurde, so dass fiir die Beurteilung von Bauvorhaben nur diese
Anderung heranzuziehen sei. Nach nochmaliger Priifung ist jedoch davon auszugehen, dass mit jeder
Anderung immer nur Teilbereiche der Planzeichnung gedndert wurden. Lediglich die Planzeichnung der
Urfassung von 1965 (gesamtes Plangebiet) und der 2. Anderung von 1967 (Teilbereich siidlich des
Entwasserungsgrabens) wurden durch spatere Anderungen vollsténdig tberplant.

Bei der Nummerierung der Anderungen wurde urspriinglich die 3. Anderung nicht beriicksichtigt, so dass die
letzte Anderung mit 4. Anderung betitelt wurde. Fir die kiinftige Darstellung im GIS werden die
Anderungsverfahren durchgehend von 1. bis 5. Anderung durchnummeriert.

Fir die Beurteilung von Bauvorhaben sind somit kiinftig — nach der Neunummerierung - fiir den Bereich
nordlich des Entwésserungsgrabens die 1. und die 4. Anderung sowie fiir den Bereich siidlich des
Entwasserungsgrabens die 3. und die 5. Anderung der Planzeichnung heranzuziehen.

Gestaltungssatzun

Die zu der Urfassung des Bebauungsplanes Nr 1 - Schénemoor 1965 erlassene Gestaltungssatzung 1a wurde
im Zusammenhang mit der 5. Anderung 1971 wieder aufgehoben. Fiir den Bereich dieses Bebauungsplanes
gilt daher keine Gestaltungssatzung mehr.
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N §\ Bebauungsplan 1 von Schénemoor

A Die Planzeichnung der Urfassung ist durch spétere Anderungen
%~ Uberplant. Die textlichen Festsetzungen (Satzung Nr. 1
betreffend den BP Nr. 1) wurde im Rahmen der 1. Anderung
geéndert.

SARN N N .
\g Auch die 2. Anderung ist durch Anderung 3. und 5. Anderung
X Uberplant

Die Gestaltungssatzung von 1965 wurde 1971 aufgehoben.

Rechtsverbindlich sind somit:

Planzeichnungen: 1. Anderung
3. Anderung
4. Anderung
5. Anderung

textliche Festsetzungen (Satzung Nr. 1) der 1. Anderung
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